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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672/922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des 
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Notfallnummer (wenn Hausarzt nicht 
erreichbar ist) 01805/19 29 2-4 30

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Wichtige Telefonnummern und Öff nungzeiten

Notfallversorgung im Spital Waldshut
Internistische Notfallversorgung 
Chirurgische Notfallversorgung 
Gynäkologische Notfallversorgung 
Geburtshil� iche Notfallversorgung
Urologische Notfallversorgung
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen 
rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Ö� nungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Information Todtmoos
Wehratalstr. 19
79682 Todtmoos 

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag       9:30 Uhr – 17:00 Uhr
Kontakt:
Telefon:    +49(0)7652 / 12068540 
Fax:           +49(0)7652 / 120689549

Freibad „Aqua Treff “  0171/7774117
Mo - Di  geschlossen
Mi   geschlossen
Do   geschlossen
Fr - So  geschlossen
bei schlechtem Wetter  geschlossen

Bauhof  07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauho� eiter Siegfried Opfer 
Handy: 0175/7 22 53 96

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Notfallbereitschaft Wasserversorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Wassermeister 
Wolfgang Paul: 07674/83 72
Handy: 0175/7 22 53 92
bzw.  07674/9 20 69 78
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Klärwärter Siegfried Opfer: 07674/81 69
Handy: 0175/7225396

Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Kurmittelhaus
Hauptstraße 1 07674/924924

Kurabteilung
Hauptstraße 11 07674/8613

Ökumenische öff entliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
 07674/92 08 82
Ö� nungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag 16:00  - 17:30 Uhr

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0
Ö� nungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
 13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke  0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz 03025/777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer  07623/921200
Störungs-Nummer  07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag  10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste
Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung: 
07751/91999-44
mobil 0151/27654300
g.stessl@caritas-hochrhein.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpfl ege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstun-
de in St. Blasien in den Räumen der Sozialstati-
on, Friedhofstraße 8, 1. Stock: mittwochs, 13:30  
- 17:00 Uhr. Bei Bedarf sind Beratungen in Todt-
moos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
 08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
P� ege, Arztfahrten)
Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

Alkohol- und Medikamentenprobleme
 07751/91 01 50

blv. Fachstelle Sucht - Jugend- & Drogenberatung 
Waldshut, Bogenstr. 4  07751/89 67 70

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53

Off ene Beratung „courage” 07751/91 08 43
Montag bis Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
� iktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741/684033
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
 
Haus- und Grundeigentümerverein 
Waldshut-Tiengen e.V. 07751/76 76 
und  01801/60 50 60
Zweigstelle St. Blasien 07672/42 22/43 33

w-punkt
Wegweiser durch die Beratungsangebote 
der Wirtschaftsförderung, 
Hotline zum Ortstarif 01801/07 20 04
montags bis freitags 08:00  - 17:00 Uhr
oder im Internet www.w-punkt.de
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my trolley für unsere Region 
my trolley für Todtmoos 
  
Einladung zu einem Informationsabend zur regionalen Standortsicherung 
  
Liebe Unternehmer von Todtmoos,   
professionelles Marketing in Form von Werbung, die dauerhaft, regelmäßig und gleich-
zeitig auf verschiedenen Kanälen läuft, leisten sich meist nur die Großen der Branche. 
Handelsketten breiten sich daher immer weiter aus und verdrängen dabei regionale Unternehmen. Als regi-
onale Unternehmergemeinschaft und Gemeinde dürfen wir nicht tatenlos zusehen. 
  
Daher laden wir Sie hiermit zum Informationsabend mit dem Thema ein: 
‚regionales Marketing + regionale Kundenbindung= regionale Standortsicherung‘ 
am Mittwoch den 10. April 2019 um 19.00 Uhr im Konferenzraum in der Wehratalhalle. 
  
An diesem Abend können Sie insbesondere das professionelle Marketing-und Kundenbindungsprogramm‚ 
my trolley‘ kennenlernen. Nach unserer Ansicht erscheint dieses Konzept für die örtlich verankerten Einzel-
händler, Freiberu� er und Gastgewerbe in Kooperation mit unserem Mittelstand eine hervorragende Lösung 
zu sein, Kaufkraft planbar in der Region zu halten und den Ab� uss in den Onlinehandel zu minimieren. 
Gerade der Mittelstand, aber auch die Kliniken, verfügen mit seinen Arbeitnehmern und Patienten über ein 
Kaufkraftpotential, das man mit diesem Konzept intelligent steuern kann. 
  
Über Ihre zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen. 
  
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. 
  
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin

professionelles Marketing in Form von Werbung, die dauerhaft, regelmäßig und gleich-

Sprechzeiten der Bürgermeisterin 
Janette Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

der nächste Sprechtag � ndet am 

Dienstag, 30. April 2019 in der Zeit 
von 16:00 bis 18:00 Uhr 

in meinem Amtszimmer im Rathaus statt. 

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Ter-
min wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung um 
vorherige telefonische Terminvereinbarung mit Angabe Ihres 
Anliegens unter der Telefon-Nr. 07674/848-22. 

Auch außerhalb dieser festgelegten Sprechzeiten besteht 
jederzeit die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. 
Interessierte können gerne einen Gesprächstermin über das 
Sekretariat vereinbaren.  

Vielen Dank! 

Weitere Sprechzeiten-Termine:
• 28. Mai 2019
• 25. Juni 2019

Ich freue mich auf Sie!
Ihre
Janette Fuchs
Bürgermeisterin

Interessierte können gerne einen Gesprächstermin über das 
Sekretariat vereinbaren.  

Weitere Sprechzeiten-Termine:

Ich freue mich auf Sie!

Bürgermeisterin besucht Unternehmer 
Handel – Gewerbe - Dienstleistung 
  
Am 5. Mai 2017 fand das 1. Todtmooser Unternehmertre� en 
statt, zu dem ich alle ins Rathaus eingeladen hatte. 

Dieses Jahr möchte ich mich gerne bei unseren Gewerbetrei-
benden Vorort informieren und ihnen einen Besuch abstatten. 

Gerne berichten wir in den nächsten Ausgaben des Mittei-
lungsblattes über die Einblicke bei unseren ortsansässigen 
Unternehmern. 
  
Ihre   
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
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Informationen 
aus dem Rathaus

Uhren werden am Wochenende auf Sommerzeit 
gestellt 

Am kommenden Wochenende steht uns wieder die kürzeste Nacht 
des Jahres bevor: Zum Start der Sommerzeit werden in der Nacht 
zum Sonntag, 31. März 2019 um 2:00 Uhr die Uhren um eine 
Stunde- auf 3:00 Uhr vorgestellt. 
Das Ende der Sommerzeit ist am 27. Oktober 2019. 
Hier nochmals die Zeitumstellungsregeln:
Umstellung auf Sommerzeit am letzten Sonntag im März eine Stun-
de VOR von 02:00 auf 03:00 Uhr - die Nacht ist eine Stunde kürzer 
Zurückstellung auf Normalzeit am letzten Sonntag im Oktober eine Stun-
de ZURÜCK von 03:00 auf 02:00 Uhr - die Nacht ist eine Stunde länger 
 

Vordrucke für Steuererklärungen 2018 
eingetroff en 
Die Vordrucke für Steuererklärungen für das Jahr 2018  sind im Rat-
haus eingetro� en und im Bürgerbüro erhältlich. 
 
 

Die Gemeinde Todtmoos sucht für die Badesaison 2019 im ge-
meindeeigenen Freibad „Aqua Tre� “ eine/n 

Pächter/Pächterin für den Kiosksbetrieb  
mit Kassieren der Eintrittsgelder 

  
Die jährliche Badesaison dauert vom 15. Mai bis zum 15. Sep-
tember. Je nach Wetterlage ist eine Änderung möglich. 
Der Kioskbetrieb umfasst im Wesentlichen:
• Betrieb des Kiosks in eigener Regie während der Öff nungs-

zeiten des Schwimmbads
• Kassieren der Eintrittsgelder
 
Sie wollen mehr erfahren?  
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Uwe Bonow, (Tel.: 
07674/848-36) oder Frau Bürgermeisterin Fuchs (Tel.: 07674/848-22). 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bit-
te bis 30. März 2019 an: Gemeindeverwaltung Todtmoos, Sekreta-
riat, St.-Blasier-Str. 2, 79682 Todtmoos oder per Mail: sekretariat@
todtmoos.net.

  

Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt Nr. 14 ist am 
Dienstag, 2. April 2019 um 10:00 Uhr. 

Wir bitten um Beachtung! 

  
 

„750-Jahr-Feier“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Klosterfrühschoppen am 5. Mai 2019
Wir haben im vergangenen Jahr ein großartiges Jubiläum in unserer 
Gemeinde gefeiert. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger waren hier-
für ehrenamtlich und sehr engagiert im Einsatz. Wir wollen uns bei 
Ihnen allen für Ihr Engagement, Ihre Hilfe und Ihre Mitarbeit, für Ihre 
Ideen und Mitwirkung bei unseren Veranstaltungen sehr herzlich 
bedanken. Wir laden SIE ALLE recht herzlich zu einem Klosterfrüh-
schoppen ein. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor.

Ihr/e  
Pater David   und  Janette Fuchs
Prior                       Bürgermeisterin

Gemeinde Todtmoos 
Landkreis Waldshut   

Bei der Gemeinde Todtmoos ist zum 1. Mai 2019  die Stelle als 
  

Gärtner/in bzw. Landschaftsgärtner/in (m/w/d) 
  
in Vollzeit zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD. 

Neben den anfallenden gärtnerischen Tätigkeiten umfasst das 
Aufgabengebiet auch die in einem Bauhof allgemein anfallenden 
Arbeiten. 

Selbstständiges Arbeiten und Erkennen von anfallenden Aufga-
ben setzen wir ebenso voraus wie ein freundliches Auftreten im 
Umgang mit Bürgern und Gästen. 

Erfahrung im Bereich der Wartung und P� ege des Maschinen- 
und Fuhrparks wären von Vorteil. Ferner ist ein Führerschein der 
Klasse B, C1, E (alte Klasse 3) Voraussetzung. Der Führerschein 
Klasse CE (alte Klasse 2) wäre wünschenswert. 

Eine abgeschlossene Ausbildung im gärtnerischen Bereich set-
zen wir voraus. 

Sie besitzen Teamfähigkeit, Einsatzfreude, Umsichtigkeit, Zuver-
lässigkeit, Belastbarkeit sowie ein hohes Maß an Leistungsbereit-
schaft und sind im Rahmen des umfangreichen Tätigkeitsfeldes 
zu Mehrarbeit und Wochenenddiensten sowie Winterdienst be-
reit, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 15.04.2019 
an die Gemeindeverwaltung Todtmoos, Frau Bürgermeisterin 
Fuchs, St.-Blasier-Straße 2, 79682 Todtmoos 

Nähere Auskünfte erteilen Bauho� eiter Siegfried Opfer, Telefon: 
0175-7225396 oder Wassermeister Wolfgang Paul 0175-7225392. 
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Amtliche 
Bekanntmachungen §

Gemeinde Todtmoos 
 

Landkreis Waldshut 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 
für die Wahl des Gemeinderats und des Kreistags sowie die Erteilung von Wahl-
scheinen für diese Wahlen am 26. Mai 2019 
 

Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Todtmoos die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats und Wahl des Kreistags - statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der Gemeinde Todtmoos wer-
den in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten im Rathaus Todtmoos, St. Blasier Str. 2, Bürgerbüro (EG, rollstuhlgerecht). 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeinderatswahl durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

 

2.2 Wahl des Kreistags  
 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 

dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlas-
sen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs 
oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. 
Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er 
seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 
Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis zum 
Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Todtmoos, St. Blasier Str. 2, 79682 
Todtmoos eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Todtmoos, Bürgerbüro, St. Blasier Str. 2, 
79682 Todtmoos bereit. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 10. Mai 2019 bis 11.30 Uhr, bei der Gemeindebehörde Bürgermeisteramt Todt-
moos, Bürgerbüro (Erdgeschoss) Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der 
Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 

Der Einspruch / Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt / gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 5. Mai 2019 eine Wahlbenach-
richtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
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Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann im Landkreis Waldshut durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im Wahlschein 
angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl wählen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat, 

 Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum 5. Mai 2019 
versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 bei den Kommunalwahlen 

die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KomWG) bis 
zum 10. Mai 2019 versäumt hat. 
Dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl  
 

 bei der Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist; 
bei den Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 Abs. 2 KomWG entstan-
den ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes ge-
langt ist. 

zu 

6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
24. Mai 2019, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Todtmoos, St. Blasier Str.2, Bürgerbüro (Erdgeschoss) mündlich, 
schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 
6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 angegebenen Grün-

den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag.  

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des 
Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Briefwahl für die Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag mit dem Aufdruck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl bei der Eu-

ropawahl“, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die Europawahl“ und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen 
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Mitteilungen 
anderer Behörden

Staatliche Regiejagd Todtmoos-Schwarzenbach 
Mithelfende Jäger gesucht, gerne auch Jungjäger  
  
Wer hat Interesse an einem entgeltlichen Begehungsschein für 
eine reizvolle Rehwildjagd? 
  
Wir bieten: 
-  einjähriger Begehungsschein (Jagdjahr), der beliebig oft verlän-
 gert werden kann, für 350€ 
-  Jagdmöglichkeit auf einer Gesamt� äche von 520ha (490ha Wald, 
 30ha Wiese) 
-  Hauptwildart Rehwild, Schwarzwild nur gelegentliches Wechsel-
 wild (keine Saukirrung!) 
-  Hauptbaumarten Tanne, Fichte, Buche, Bergahorn 
-  landschaftlich reizvoll auf einer Höhenlage von rund 800-1100m  
-  � exibles Jagen organisiert durch eine gemeinsame Whats-
 App-Gruppe mit stets aktuellen Infos über Wildbeobachtungen, 
 Jagderfolg, Wetterbedingungen usw. 
-  Rund-um Sorglos-Paket: Hochsitzbau, -Reparatur und –Kontrolle 
 werden überwiegend vom Revierleiter organisiert. Wildvermark-
 tung wird über Forstamt abgewickelt 
-  Bei Interesse gemeinsame Begänge zu waldbaulichen und 
 wildökologischen Themen 
-  Für Jungjäger besonders interessant: Gemeinschaftsansitze, 
 Austausch von Erfahrungen bspw. Wildverhalten, Jagdstrategi-
 en, gemeinsames Aufbrechen und die Möglichkeit sich einfach 
 mal auszuprobieren 
-  Netzwerk aus Nachsuchengespannen, falls mal etwas schief geht 
-  Infos zur Jahresstrecke bspw. zu Erlegungsorten, Erlegungszeit-
 raum usw.  

-  Kompensation von Bockabschüssen (1 Bock inklusive) durch Er-
 legung von weiblichem Rehwild oder durch Mithilfe bei Revier-
 arbeiten 
-  bei Bedarf Übernachtungsmöglichkeit in einfacher Forsthütte 
 möglich 
  
Wir erwarten: 
-  gültiger Jagschein 
-  gemeinsam erfolgreich Jagen! Jeder pro� tiert von den Erfahrun-
 gen und Beobachtungen des anderen. Für Jagdneid und derglei-
 chen ist de� nitiv kein Platz 
-  aktive Mitwirkung am Jagdgeschehen 
-  Bereitschaft sich einer WhatsApp Gruppe anzuschließen 
  
Haben Sie Interesse?   
Dann erreichen Sie mich unter: 
0162-2762338 
Daniel.Lorek@landkreis-waldshut.de 
  
Gez. Lorek,  
Revierleiter Schwarzenbach, Forstbezirk St.Blasien, 
Kreisforstamt Waldshut 
  
 

Aufarbeitungspfl icht für frisch vom Borkenkäfer 
befallene Bäume   
Die untere Forstbehörde Waldshut informiert die Waldbesitzer im 
Landkreis Waldshut über die aktuelle Waldschutzsituation und for-
dert alle Waldbesitzer auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zu 
einer Reduzierung des Borkenkäferbefalls führen. 
  
Sturmgeschädigte Bäume, überdurchschnittliche Temperaturen und 
die lange Trockenheit haben im vergangenen Jahr eine hohe Bor-
kenkäferpopulation entstehen lassen. Die Borkenkäfer haben den 
bisher sehr milden Winter sehr gut überstanden und werden je nach 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und den Wahl-
scheinen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingehen. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

 

Todtmoos, den 29.03.2019 
 

 

 
Bürgermeisteramt Todtmoos 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
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Witterungsverlauf, ab Mitte April mit dem Schwärm� ug beginnen. 
Unsere � chtenreichen Wälder sind daher v.a. in den wärmeren un-
teren Höhenlagen und den standörtlich ungünstigeren trockeneren 
Sommerhängen massiv gefährdet.  
  
Die Gefahr eines weiteren Anstieges der Borkenkäferpopulation mit 
dramatischen Folgeschäden ist außerordentlich hoch. 
  
Zur Reduzierung der erwarteten  Borkenkäferschäden  in Ihrem 
Wald sind zwei Punkte entscheidend:     
• Kontrollieren  Sie Ihren Fichtenwald wöchentlich auf folgende 

Merkmale
• „Spechtsiegel“ (Stellen an der Baumrinde, an der Spechte nach 

Borkenkäfern gesucht haben) 
• Vergilben und anschließende Rötung der Nadeln bzw. der 

Baumkronen
• Grüne Nadeln am Boden
• kreisrunde Einbohrlöcher in der Rinde  
• Bohrmehlansammlungen auf der Rinde und am Stammfuß
   
und schlagen Sie diese Käferbäume schnellstmöglich  in wenigen 
Tagen nach der Kontrolle ein, da aus 20 Käferbäumen innerhalb ei-
nes Jahres 8000 befallene Käferbäume werden können! Anderenfalls 
gefährden Sie Ihren Wald und den Ihrer Nachbarn. 
 
• Nehmen Sie mit  Ihrem Revierleiter Kontakt auf.  Er unterstützt 

Sie beim Holzeinschlag, hilft bei der Koordinierung der Holzver-
marktung und berät Sie bei Fragen zu Holzlagerung, Abtransport 
des Holzes, Einsatz von P� anzenschutzmitteln etc. 

   
Von alten, bereits rindenlosen Käferbäumen  geht keine Borken-
käfergefahr  mehr aus. Daher sind alte Käferbäume momentan nur 
dann einzuschlagen, wenn sie ein Sicherheitsrisiko für Waldarbeiter, 
Unternehmer und Waldbesucher darstellen. 
    
Überlassen Sie den Wald nicht dem Borkenkäfer! 
  
Nur gemeinsam können wir etwas gegen die Kalamität erreichen! 
    
Informieren Sie sich über die aktuelle Entwicklung auf der Home-
page der Unteren Forstbehörde Waldshut (www.landkreis-waldshut.
de/Kreisforstamt) oder der Waldgenossenschaft Südschwarzwald 
(www.wg-suedschwarzwald.de). Dort � nden Sie Handreichungen, 
was zu tun ist. Für eine konkrete Unterstützung fragen Sie Ihren For-
strevierleiter. 
 
 

Unsere Jubilare

Folgender Jubilar feiert seinen Geburtstag: 

Am Mittwoch, 03. April 2019: 
Herr Heinrich Koop, Forsthausstraße 12 80 Jahre 

Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des 
Lebens zu zählen. 
Mark Twain 

Die Gemeindeverwaltung gratuliert Ihnen und allen weiteren Ge-
burtstagsjubilaren recht herzlich und wünscht Ihnen noch viele 
glückliche und gesunde Jahre. 
  
 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Apotheken-Notdienstplan vom 29.03.2019 bis 
05.04.2019
Freitag, 29.03.2019:
Kur Apotheke Todtmoos  Tel.: 07674 - 92 20 14
Hauptstr. 8,  79682 Todtmoos 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 

Samstag, 30.03.2019:
Dom-Apotheke St. Blasien  Tel.: 07672 - 14 17
Todtmooser Str. 11,  79837 St. Blasien 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 

Sonntag, 31.03.2019:
Bahnhof-Apotheke Schopfheim  Tel.: 07622 - 81 34
Sche� elstr. 12,  79650 Schopfheim 
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 

Montag, 01.04.2019:
Apotheke Görwihl  Tel.: 07754 - 2 59
Hauptstr. 44,  79733 Görwihl 
Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 

Dienstag, 02.04.2019:
Thoma-Apotheke Bernau  Tel.: 07675 - 6 27
Im Moos 1,  79872 Bernau im Schwarzwald 
Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 

Mittwoch, 03.04.2019:
Bahnhof-Apotheke Schopfheim  Tel.: 07622 - 81 34
Sche� elstr. 12,  79650 Schopfheim 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 

Donnerstag, 04.04.2019:
Stadt-Apotheke Wehr  Tel.: 07762 - 5 22 80
Hauptstr. 69,  79664 Wehr, Baden 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 

Freitag, 05.04.2019:
Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien  Tel.: 07672 - 5 15
Bernau-Menzenschwander-Str. 5,  79837 St. Blasien 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr
 

Ärztlicher Notdienst:   
Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 

Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie 
mit der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrier-
te Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben:  
• Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
• Was  ist geschehen?
• Wie viele  Verletzte/Betro� ene sind zu versorgen?
• Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Be-

tro� enen?   
Wichtig  zum Schluss:  
• Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle!   
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft.   
===========================================   
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Fachärztliche Notfalldienste Landkreis Waldshut: 
Augenarzt und Kinderarzt: 01805/19292 430

Pfl egestützpunkt im Rathaus Wehr 
Informationen und individuelle Beratung rund um das Thema P� ege 
in Ihrer Nähe 
Nächster Termin: Mittwoch, 10. April 2019, 09:00 bis 11:00 Uhr 
Terminvereinbarung unter Tel. 07751/864255 oder 
unter email: daniela.roters@landkreis-waldshut.de  
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Sprechstunde SKM 
– Kath. Verein für soziale Dienste im Landkreis Waldshut e.V.:   
Die nächste Sprechstunde � ndet am    
Montag, 08. April 2019 von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr    
im Sitzungszimmer des Rathauses St. Blasien, Erdgeschoss statt.
Anmeldung und Information: 07751/8000888

 

 
Sprechstunden des Jugendamtes, Allgemeiner 
Sozialdienst und Psychologische Beratung 
für Eltern, Kinder und Jugendliche in den Städten und Gemeinden
Folgende Sprechstunden werden durchgeführt in folgenden 
Rathäusern:  
• Im Rathaus St. Blasien jeweils 14-tägig mittwochs in den 

geraden Kalenderwochen von 10:00 – 12:00 Uhr, 
nächster Termin: 03. April 2019 

• Im Rathaus Wehr jeden Montag von 09:00 – 11:00 Uhr
• Im Rathaus Görwihl  jeweils am ersten Donnerstag eines jeden 

Monats von 14:30 bis 15:30 Uhr
  

VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH   
Beratung im Sozialrecht im Februar und März 2019:  
Die nächsten Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in 
Waldshut-Tiengen mit Frau Elvira Bendzko � nden am    
Montag den 1. April 2019 
Mittwoch den 3. April 2019 
 Montag den 8. April 2019 
Mittwoch den 10. April 2019 
 Montag den 15. April 2019  
in der VdK-Servicestelle, Bahnhofstraße 12 (barrierefrei) statt. Die 
Beratung und rechtliche Vertretung erfolgt in allen sozialrechtlichen 
Fragen, u. a. in der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeits-
losen und P� egeversicherung sowie dem Schwerbehindertenrecht.  
Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 77 41 / 96 98 
73-0 ist erforderlich. 

 

 

Gerichtstag des Arbeitsgerichts Freiburg – 
Kammern Lörrach - in Waldshut 
Dienstag, den  9. April 2019 im Amtsgerichtsgebäude, Bismarckstr. 
23, Waldshut, 1. OG, Sitzungssaal Nr. 26 
Sprechtage fi nden keine mehr statt.

Müll/ Umwelt

Landratsamt verschickt Abfallgebührenbe-
scheid 2018 und den Vorauszahlungsbescheid 
2019 in zwei separaten Bescheiden   
Bisher hatten alle Haushalte die Endabrechnung der Abfallgebühren 
des vergangenen Jahres und die Vorauskalkulation des neuen Jahres 
in einem Bescheid erhalten.  
Aufgrund einer Softwareumstellung beim Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft zu Beginn des Jahres 2019 werden abweichend hiervon die 
Müllgebühren in diesem Jahr ausnahmsweise in zwei Gebührenbe-
scheiden wie folgt abgerechnet:
• Der Jahresbescheid 2018 enthält lediglich die Jahresendabrech-

nung für das Jahr 2018.
 
Diese Bescheide werden ab dem 28.03.2019 in drei Versandwellen 
(wöchentlich ca. 20.000 Bescheide) an die Haushalte versandt. 
• Der Gebührenbescheid für die Vorauskalkulation der Müllgebühr 

für das Jahr 2019, ergeht in einem gesonderten Bescheid im zwei-
ten Quartal 2019.

Sofern dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bislang noch keine Ein-
zugsermächtigung erteilt wurde, werden dem Gebührenbescheid ein 
Überweisungsträger sowie eine Einzugsermächtigung beigefügt.  
  
Für Rückfragen ist der Eigenbetrieb unter der Service-Nummer 
07751 / 86 54 32 zu erreichen.  
   
Abfuhrtermine 
Biotonne Montag, 01. April 2019 
  
Vorankündigung: 
Restmüll Montag, 08. April 2019 
Blaue Tonne Montag, 08. April 2019 
Schadsto� sammlung Montag, 15. April 2019 
Gelber Sack Dienstag, 23. April 2019 

   

Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Ökumenische ö� entliche Bücherei 
Grüntalstraße 2 
79682 Todtmoos 
Tel.: 07674/92 08 82 
E-Mail: die.buecherei@gmx.de 
Homepage:  www.se-todtmoos-bernau.de/todtmoos/buecherei  
 http://ev-kirche-todtmoos.de/buecherei.html 
Aktueller 
Medienbestand:  www.bibkat.de/buechereitodtmoos 
Geö� net:  
Montag 17:00 - 18:30 Uhr 
Freitag 16:00 - 17:30 Uhr 
Es gibt viele neue Bücher, DVD‘s und CD‘s sowie Spiele aus der 
Bestsellerliste in unserem Bestand.   
Kommen Sie und stöbern Sie, bestimmt ist das Passende mit dabei.   
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Bücherei!   
Ihr Büchereiteam

Heimatmuseum

Unser Heimatmuseum „Heimethus“ lädt Sie auf eine Zeitreise ein. 
Bei einem Rundgang durch das uralte Schwarzwaldhaus können Sie 
nachspüren, wie die Menschen in früherer Zeit lebten und arbeiteten. 

Öff nungszeiten Ganzjährig 
Mittwoch, Freitag, Sonn- und 
Feiertage 14:30 bis 17:00 Uhr
Heimatmuseum „Heimethus“, 
Murgtalstr. 15, 79682 Todtmoos, 
Tel.: +49 (0) 7674/8870  
  

 

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Unser Bergwerk „Ho� nungsstollen“ in Todtmoos-Mättle hat vom 1. 
November bis 30. April folgende Ö� nungszeiten:
je nach Schneelage: Samstag, Sonntag und an allen gesetzlichen Fei-
ertagen jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Die gesamte Grubenanlage ist familienfreundlich  hergerichtet, so 
dass auch Familien mit Kleinkindern Zugang haben. 
Der Tiefstollen kann auch von Rollstuhlfahrern besichtigt werden. 
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Öff nungszeiten Ganzjährig 
Gruppen ab 20 Personen sowie 
Führungen für Kinder nach Vor-
anmeldung bei der Tourist-Info 
Todtmoos. Nicht geeignet für 
Rollstuhlfahrergruppen. 
Ihr Ansprechpartner im Bergwerk 
ist Herr Ludwig Müller  

Fundsachen

Fundbüro aktuell 
Folgender Gegenstand wurde auf dem Fundbüro der Gemeinde ab-
gegeben: 
1 Teddybär (gefunden am Samstag, 23.03.2019 auf dem Park-
platz beim Rathaus) 
Die rechtmäßigen Eigentümer dieser Fundsache kann diese wäh-
rend der üblichen Ö� nungszeiten auf dem Fundbüro im Bürgerbüro 
des Rathauses abholen. 
  
 

Schulen/  
Fortbildung

Volkshochschule

Problemzonengymnastik 
(Rückenstärkung / Fettabbau)
Leitung:  Frau Sonja Opfer
Dauer:  14 Abende (donnerstags)
Beginn:  11. April 2019
Uhrzeit:  19.30 – 20.30 Uhr
Ort:  Turnhalle (Wehratalhalle)
Kursgebühr:  ab 11 Teilnehmern 38,- EUR
 6 - 10 Teilnehmer 47,- EUR
Teilnehmerzahl:  mindestens 6

Ganzkörpertraining 
(Herz-Kreislauf / Muskelaufbau)
Leitung:  Frau Sonja Opfer
Dauer:  15 Abende (montags)
Beginn:  08. April 2019
Uhrzeit:  19.30 – 20.30 Uhr
Ort:  Turnhalle (Wehratalhalle)
Kursgebühr:  ab 11 Teilnehmern 41,- EUR
 6 - 10 Teilnehmer 50,- EUR
Teilnehmerzahl:  mindestens 6

Verbindliche Anmeldung zu diesen Kursen bei der VHS-Geschäfts-
stelle im Rathaus (Frau Hummel), Tel. 07674/ 848-23 oder wie ge-
wohnt auch direkt bei der Kursleiterin Frau Opfer, Tel. 07674/ 8169. 
 
 

Öff nungszeiten öff entliche Hallenbäder  
in Todtmoos, Tel. 07674-90550
im Hotel Löwen. 
täglich:   09:00-11:00 Uhr
  15:00-20:00 Uhr   

in Herrischried, Tel. 07764-6759 
Montag und Dienstag Ruhetag
Mittwoch und Freitag 11:00-21:00 Uhr 
Donnerstag 09:00-13:00 Uhr 
Samstag 11:00-16:00 Uhr 
Sonntag, Feiertag 10:00-18:00 Uhr 

in Görwihl, Tel. 07754-351
Montag (Warmbadetag 30 Grad) 15:00-21:00 Uhr
Mittwoch 15:00-21:00 Uhr
Freitag 16:00-20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 14:30-19:00 Uhr
(letzter Einlass 17:30 Uhr)

in Menzenschwand Tel. 07675/929104
Revital Bewegungsbad, 
täglich 10:00-21:00 Uhr
Freitag 10:00-22:00 Uhr 
 
  

Veranstaltungsübersicht  vom 29. März 2019 
bis 05. April 2019   
Freitag, 29. März 2019 
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Tre� punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 8,50 € 
 mit Vesperbrett und Brot 
 und ein Bauernschnaps gratis. 
 Anmeldung bitte bis 16 Uhr am Vortag 
 Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
  
19:00 Uhr Tanz- und Discostadl 2 Dj´s auf 2 Ebenen 
 (zwei Lokale unter einem Dach) 
 mit Todtmooser Gästekarte frei 
  
Samstag, 30. März 2019 
19:00 Uhr Tanz- und Discostadl 2 Dj´s auf 2 Ebenen 
 (zwei Lokale unter einem Dach) 
 mit Todtmooser Gästekarte frei 
  
Sonntag, 31. März 2019 
10:00 Uhr Geführte Wanderung: 
 „Der Rheinachter“ 
 Dauer:  ca. 4 Std.,  
 Strecke: ca. 15 km (ca. 150 Höhenmeter) 
 Ausgangspunkt:  10:00 Uhr, Besucherparkplatz  
 am Rheinkraftwerk Rheinfelden, Untere Kanal-

straße 
 Treff punkt: nach Absprache 
 Anmeldung erforderlich: 
 Wanderführer Andreas Wagner,  
 Tel. +49 (0) 171 – 4582302 
 Personalausweis nicht vergessen! 

Montag, 01. April 2019 
16.00 Uhr Kirchenführung barocke Wallfahrtskirche  
 und Pfarrhaus 
 mit Frau Dr. Gertrud Freitag
 Tre� punkt vor der Kirche 
  
Dienstag, 02. April 2019 
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Tre� punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 8,50 € 
 mit Vesperbrett und Brot 

Öff nungszeiten der Tourist-Information am 
Montag, 01.04.2019 
Die Tourist-Information ist am Montag, 01.04.19 
von 09:30 – 12:30 Uhr geö� net. 
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 und ein Bauernschnaps gratis. 
 Anmeldung bitte bis 16 Uhr am Vortag 
 Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
  
Mittwoch, 03. April 2019 
19:00 Uhr Fußball für jedermann ab 18 Jahren 
 Turnhalle Kurhaus Wehratal 
  
20:00 Uhr Heimatabend mit der  
 Trachtengruppe Todtmoos 
 im Veranstaltungssaal Reha Zentrum Todtmoos 
 Klinik Wehrawald, Eintritt frei  
  
Donnerstag, 04. April 2019 
15:00 Uhr Backen einer Schwarzwälder Kirschtorte 
 Tre� punkt Café Zimmermann 
 Kostenbeitrag einschl. 1 Tasse Ka� ee und  
 1 Stück Schwarzwälder Kirschtorte 10,50 € 
 Anmeldung bis Dienstag, 18:30 Uhr
 im Café Zimmermann, Tel. 07674-90570 
  
Freitag, 05. April 2019 
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Tre� punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 8,50 € 
 mit Vesperbrett und Brot 
 und ein Bauernschnaps gratis. 
 Anmeldung bitte bis 16 Uhr am Vortag 
 Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
  
19:00 Uhr Tanz- und Discostadl 2 Dj´s auf 2 Ebenen 
 (zwei Lokale unter einem Dach) 
 mit Todtmooser Gästekarte frei 
   

DTV-Klassifi zierung von Ferienhäusern, 
Ferienwohnungen und Privatzimmern 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bietet in diesem Jahr erneut 
allen Vermietern die Möglichkeit an, eine Klassi� zierung ihrer Ferien-
häuser, Ferienwohnungen oder Privatzimmer nach den Richtlinien 
des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) durchzuführen. An der 
DTV-Klassi� zierung können alle Anbieter von Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen sowie Anbieter von Privatzimmern bis einschließ-
lich neun Betten in Deutschland teilnehmen. 
Der Deutsche Tourismusverband (DTV) gibt vor, dass alle drei Jahre 
die Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer erneut klassi-
� ziert werden müssen. Die DTV-Klassi� zierung ist nach wie vor frei-
willig. Jedoch ist eine Kategorisierung nach Sternen in den letzten 
Jahren zum wichtigsten Auswahlkriterium für den Gast geworden. 
Mit dem ersten Erklärvideo zur DTV-Klassi� zierung können Sie sich 
ganz einfach über die Vorteile der Sterne und den Ablauf der Klassi-
� zierung informieren.  
https://www.youtube.com/watch?v=D80r4BD0AHw&feature=you-
tu.be 
Gerne können Sie den aktuellen Kriterienbogen, sowie die Mindest-
kriterien im Internet unter www.deutschertourismusverband.de 
(DTV-Klassi� zierungen – Ferienwohnungen und Privatzimmer) her-
untergeladen oder diesen in der Tourist-Information Todtmoos ab-
holen. Wir bitten Sie zu beachten, dass sich die Kriterien im Vergleich 
zu den vorherigen Jahren zum Teil geändert haben. 
Die Klassi� zierung wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
in den Monaten zwischen April und Juni durchgeführt.  
Gerne erhalten wir bis zum 15. April 2019  eine Rückmeldung von 
Ihnen, wenn Sie sich klassi� zieren lassen möchten. 
Eine Teilnahme Ihrerseits an der Klassi� zierung würde uns sehr freu-
en und wir stehen Ihnen für jegliche Fragen gerne zur Verfügung. 
Sie erreichen uns in der Tourist-Information Todtmoos unter der 
Telefonnummer: 07652 1206 8540 oder per Mail unter todtmoos@
hochschwarzwald.de  
   

Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8,  79682 Todtmoos 
Telefon:  07674/462 
Telefax:  07674/451 
Email:  sekretariat@pfarramt-todtmoos.de  
Homepage:  www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
  www.se-todtmoos-bernau.de 

Freitag 29.03.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Kreuzwegandacht
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
Samstag 30.03.
18:00-19:00 Uhr  Beichtgelegenheit
18:30 Uhr  Rosenkranz
19:00 Uhr  Vorabendmesse 
Sonntag 31.03.  Beginn Sommerzeit
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit
9:00 Uhr  Rosenkranz
9:30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer
11:00 Uhr  Hl. Messe 
Mittwoch 03.04.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Hl. Messe 
Donnerstag 04.04.
18:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
19:00 Uhr  Hl. Messe 
Freitag 05.04.  Herz Jesu Freitag
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Kreuzwegandacht
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
  
 
Zwei Personen mit Festanstellung
suchen ab 1. Juni 2019 eine Wohnung zur langfristigen Miete mit 
nachfolgenden Eckdaten in Todtmoos: ca. 65 m2 oder KM bis 450,-- 
Euro gerne mit Balkon, Terrasse oder Gartenanteil
Einbauküche wäre von Vorteil
Antwort erbeten an: iwonasandurska25@gmail.com oder
Pfarrbüro Todtmoos Tel. 07674/462, 
sekretariat@pfarramt-todtmoos.de 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

St.- Blasier-Str. 5,  79682 Todtmoos, 
Tel.: 07674-371,  Fax.: -1027  
Sekretariat:    Donnerstags von 9:00-12:30 Uhr , 
Tel. 07674/371,  Fax. 07674/1027, 
E-Mail:  todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage:  www.ev-kirche-todtmoos.de  
Sprechzeit: Gemeindediakon Bendig nach 
 Vereinbarung, Tel.: 07674/371   

Gottesdienste: 
Sonntag, 31.03.2019 10:00 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikant Dr. Peter Philipp) 
   
Samstag, 06.04.2019 19:00 Uhr Abendgottesdienst mit 
 Abendmahl 
 und Liedern aus Taizé 
 (Pfr. Markus Wagenbach) 
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Veranstaltungen: 
Dienstag, 02.04.2019 19:00 Uhr „Schneckenhauszeit“  
 Meditative Texte und Musik zu Zeiten des 
 Rückzugs und der Neubesinnung 
 Gemeindediakon Jürgen Bendig, 
 Klinik Wehrawald 
   

Für den Inhalt der Veröff entlichungen unter 
„Vereinsnachrichten“ sind die Vereine verantwortlich! 

Vereinsnachrichten

Aktives Todtmoos e.V.

Einladung zur Hauptversammlung 
mit Neuwahlen 2019
Gemäß unserer Vereinssatzung laden wir Sie herzlich zu unserer 
Hauptversammlung mit Neuwahlen am Mittwoch 10. April 2019 um 
19:30 Uhr im Romantischen Schwarzwaldhotel, Alte Dorfstraße 29, 
79682 Todtmoos Weg ein.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Berichterstattung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 2. Vorsitzenden
3.  Totengedenken
4.  Ehrungen
5.  Bericht des Schriftführers
6.  Bericht der Kassiererin
7.  Bericht der Kassenprüfer
8.  Entlastung der Vorstandschaft
9.  Neuwahlen
10.  Verschiedenes
11.  Wünsche und Anträge

Bitte reichen Sie die Wünsche und Anträge bis zum 06.04.19 beim 
Vorstand „Aktives Todtmoos e.V.“ ein.

Vorstandschaft Aktives Todtmoos e.V.
 
  

Akkordeon-Orchester Todtmoos e. V.

Jahreshauptversammlung  
Am Samstag, den 30. März 2019 um 15:00 Uhr � ndet die diesjährige 
Jahreshauptversammlung im Proberaum der Rudolf-Eberle-Schule 
in Todtmoos statt.    

Tagesordnungspunkte:   
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht 
4. Kassenbericht 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Neuwahlen 
7. Informationen zur Ausbildungssituation 
8. Termine, Veranstaltungen und Aktivitäten 2018 
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge   

Hierzu sind alle Musiker und Musikerinnen, sowie unsere Passivmit-
glieder recht herzlich eingeladen. 

 

Frauengymnastikgruppe Todtmoos e. V.

Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung 
am Freitag, 5. April 2019, um 19:00 Uhr im Gasthaus Ratsstüble 

Tagesordnung   
1. Begrüßung 
2. Jahresbericht 
3. Bericht der Kassiererin und der Kassenprüferinnen 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Wahl der Schriftführerin  
6. Verschiedenes – Wünsche und Anträge   

Bitte beachten Sie die geänderte Anfangszeit.   
Diese Einladung ist verbindlich, es folgen keine weiteren schriftli-
chen Einladungen.  

 

Schwarzwaldverein e. V.

Sonntag,31. März 2019
Der Rheinachter
Wir wandern an einem Fluss, durch zwei Länder, über drei Brücken 
und machen vier Flussquerungen - Rucksackverp� egung.

Dauer:  ca. 4 Std.,ca. 15 km,ca. 150 HM
Ausgangspunkt: 10:00 Uhr, Besucherparkplatz am Rheinkraftwerk 
 Rheinfelden, Untere Kanalstraße
Treff punkt: nach Absprache

Anmeldung erforderlich- Wanderführer:
Andreas Wagner,Tel.+49 (O) 171- 4582302

Personalausweis nicht vergessen!
 
 

Skiclub Todtmoos 1905 e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Wir möchten alle Mitglieder (im Falle der Minderjährigkeit auch 
deren Eltern) zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, 
12.04.2019, 19.30 Uhr ins Romantische Schwarzwaldhotel nach Todt-
moos-Weg einladen. Bereits um 19.00 Uhr empfangen wir unsere 
Mitglieder zu einem Glas Sekt.

Tagesordnung: 
- Begrüßung
- Totenehrung
- Kassenbericht
- Bericht der Kassenprüfer
- Bericht Schriftführer
- Sportberichte Alpin, Nordisch, Biathlon, Mountainbike
- Entlastung Vorstandschaft
- Ehrungen
- Neuwahl der gesamten Vorstandschaft
- Beschluss Auszahlung der Aufwandsentschädigung im Jahr 2019 
  für die Vorstandsmitglieder nach § 16, Abs. 2 der Satzung.
- Verschiedenes / Wünsche und Anträge

Anträge können gemäß Satzung bis spätestens eine Woche vor 
der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht 
werden.
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Tanzgarde Todtmoos

 

  

Trachtengruppe Todtmoos e. V.

Jahreshauptversammlung   
Die Trachtengruppe Todtmoos e.V. lädt alle aktiven und passiven 
Mitglieder recht herzlich zur Jahreshauptversammlung am 

Samstag, den 06.April 2019, 19.00 Uhr 
in das Gasthaus Rößle in Todtmoos- Strick   

ein.   

Tagesordnung:  
1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2. Tätigkeitsbericht durch den Schriftführer
3. Kassenbericht
4. Ehrungen
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  
Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.   

Monika Matt, 1. Vorsitzende   

Die aktiven Mitglieder werden gebeten zur Versammlung die Tracht 
zu tragen.    

   

VdK-Ortsverband

VdK – Ortsverband Todtmoos 
Der VdK – Ortsverband Todtmoos hält am Samstag, den 06.04. um 
15:00 Uhr im Gasthaus Maien in Todtmoos seine Jahreshauptver-
sammlung ab.   

Tagesordnung: 
>  Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 
>  Totenehrung 
>  Tätigkeitsbericht 
>  Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
>  Entlastung der Vorstandschaft 
>  Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 
>  Verschiedenes, Wünsche und Anträge   
Hierzu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. 
  
VdK Ortsverband Todtmoos   
Maria Faschian 
Vorsitzende 

 

Aus den  
Nachbargemeinden

Nur gemeinsam können alle Patienten mit Blut 
versorgt werden 
Der DRK-Blutspendedienst ruft zur Blutspende auf 

Jeden Tag werden tausende lebensnotwendige Bluttransfusio-
nen durchgeführt, welche ohne die zahlreichen Blutspenden nicht 
möglich wären. Da es keine künstliche Alternative gibt, ist bei einer 
Bluttransfusion der Patient immer auf die Hilfe eines Mitmenschen 
angewiesen, der vorher sein Blut gegeben hat. Die Übertragung er-
folgt dabei immer blutgruppengleich. Andernfalls könnten lebens-
gefährliche Komplikationen auftreten. Damit in jeder Blutgruppe zu 
jeder Zeit ausreichend Präparate zur Verfügung stehen, ist die Hilfe 
aller nötig. 

Die nächste Möglichkeit um sich durch eine Blutspende zu engagie-
ren, bietet das DRK am

Donnerstag, dem 11.04.2019
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Hotzenwaldhalle, Kirchgrund 44
79733 GÖRWIHL 

Übrigens: Um keinen Blutspendetermin mehr zu verpassen bietet das 
DRK mit der Blutspendeapp die Möglichkeit, sich via E-Mail oder SMS 
an den Termin erinnern zu lassen. Zudem kann jeder registrierte Blut-
spender einsehen, wieviel Patienten er oder sie bereits geholfen hat.
Alle Infos: www.spenderservice.net. 

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis 
zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 
Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor 
der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blut-
spende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung 
und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit 
einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Bitte zur 
Blutspende den Personalausweis mitbringen. Alternative Blutspen-
determine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der 
gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter www.
blutspende.de erhältlich. 

Ende des redaktionellen Teils



Das Naturfreundehaus „Gersbacher Hörnle“
in Gersbach sucht zur Verstärkung ab April/Mai
2019 eine Mitarbeiterin für Zimmerreinigung und
Wäsche auf Minijob-Basis. Wenn Sie gerne bei

den Naturfreunden mitarbeiten wollen und flexibel
sind freuen wir uns auf Ihren Anruf, bei dem alles

Weitere besprochen werden kann. 
Telefon: 07620-238, Familie Turnbull. 

Lkw-Fahrer (m/w/d)
für Kipper-Abrollfahrzeug
im Baustellenverkehr FS Kl C, CE/95 gesucht.

Schmidt Hoch- und Tiefbau GmbH
79872 Bernau
Telefon 0 76 75 / 92 94 90
info@schmidt-bernau.de  

Gemütliche, sonnige 2-Zi.-Whg. 
75 qm, 2. OG, Tageslichtbad mit WC, Kammer, Balkon,
Garage oder Stellpl. auf Wunsch, frei ab 1. Mai, 
KM 430 Euro + NK 170 Euro 
Tel. 0152 083 770 89 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 



Nahrung für Seele und Geist

Für ein friedvolles, fröhliches 
harmonisches Leben.

Die größten Offenbarungen 
der letzten 2.000 Jahre

durch Jakob Lorber (1800 - 1864)
Bertha Dudde (1891 - 1965)

Jetzt auch im Internet unter:

Lorber Jakob
Dudde Bertha

HeilerziehungspflegerIn / ErzieherIn,
HeilpädagogIn, SozialpädagogIn oder auch 
Fachkraft aus der Kranken- und Altenpflege 

(m/w/d) für unseren Wohnbereich
in Teil- oder Vollzeit (30 - 40 h /Woche), unbefristet.

Das Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V. ist ein Wohnheim der Behinder-
tenhilfe. Es unterteilt sich in das Michael- und Pestalozzihaus, einem Bereich für
Erwachsene ab 18 Jahren mit 27 Plätzen und das Johanneshaus, einem Kinder-
und Jugendbereich für Bewohner von 9 bis maximal 21 Jahren mit 12 Plätzen. 

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die alltagsorientierte und sozialpädagogisch 
gestaltete Begleitung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in Zusammen-
hang mit den individuellen Hilfebedarfen.

Wir erwarten:
• eine qualifizierte Ausbildung mit staatlicher Anerkennung in der 
Heilerziehungspflege, Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege oder der
Heil- oder Sozialpädagogik 

• ausgeprägte Empathie, hohe Sensibilität und die richtige Haltung für die Arbeit
mit dieser Zielgruppe 

• Kenntnisse in der Beratung, Anleitung, Assistenz und Pflege der Zielgruppe 
• starkes Verantwortungsbewusstsein und hohe Zuverlässigkeit 
• die Bereitschaft und Fähigkeit zur Anleitung, Koordinierung und Förderung 
der Mitarbeiter 

Wir bieten Ihnen 
• einen unbefristeten Arbeitsplatz in einem kompetenten Team
• eine planmäßige Einarbeitung
• eine angemessene Vergütung nach TVöD 
• zusätzlichen Mehrurlaub über den gesetzlichen Vorgaben 
• interne Unterweisung und Schulung sowie Zugang zu Fort- und Weiterbildung 
• kollegialen Austausch und hohe Vernetzung innerhalb des Trägers 
und der Fachbereiche. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Back telefonisch: 07754 92978 31 zur Ver-
fügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte eine aussagekräftige 
Bewerbung an das Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V., Wührestr. 19,
79733 Görwihl oder alternativ an Back@sonnenhalde-goerwihl.de. 



Gutes Essen aus der Metzgerei vom 01.04. - 06.04.2019
Täglich         Kartoffelsuppe                                            € 2,90
Wochentag:  Gericht:                                                                                                   €/Port.
Mo.,  01.04.  Mailänder Schnitzel, Tomatensoße 
                   mit Spaghetti und Salat                                   6,30
Di.,   02.04.   Hackbraten
                   mit Kartoffeln und Gemüse                             5,60
Mi.,   03.04.   Käsespätzle
                   mit Salat                                                          5,30
                   Eisbein mit Sauerkraut                                 5,40
Do.,  04.04.   Putenschnitzel
                   mit Reis und Gemüse                                     5,90
                   ½ gegrilltes Hähnchen                                3,50 
Fr.,    05.04.   Rinderzunge in Madeirasoße
                   mit Kartoffelbrei und Bohnen                          5,90
                   Gegrillte Schweinshaxe                               5,00
Sa.,  06.04.   Chili con Carne                                              4,90

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

Filiale Todtmoos • Bergleweg 2
geöffnet: Mo., Di., Do., Fr. 8-18 Uhr, Mi., 8-13.30 Uhr,  Sa. 8-13 Uhr

Spartüte 6,00 € vom 01.04. - 03.04.2019
500 g Rinderhackfleisch     125 g Fleischkäse     1 Fleischsalat

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625  98359 • Fax: 98250

Angebot vom 04.04.2019 bis 06.04.2019

3 Suppenfleisch durchwachsen                               1 kg        8,10 €
3 Suppenfleisch mager                                           1 kg        9,10 €
3 Sauerbraten eingelegt Metzger Art                 1 kg     10,90 €
3 Putenschnitzel natur/mariniert                         1 kg      11,20 €
3 Presskopf fein/grob                                                             100 g        0,92 €
3 Paprikaspeckwurst                                             100 g         0,96 €
3 Salamiaufschnitt                                            100 g     1,58 €
3 Klöpfersalat                                                           100 g         0,98 €
3 Osterkäse                                                               100 g         1,08 €

Liebe Kunden
bitte beachten Sie,

dass wir von Montag, den 08.04.2019
bis Sonntag, den 14.04.2019 

Betriebsferien haben

Ab Montag, den 15.04.2019 sind
wir wieder für Sie da.

Familie Matt mit Team


